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Kapitell: Einleitung 

I. Ziel der Untersuchung 

Am 30. Dezember 1981 hat der amerikanische Präsident Ronald Reagan 
auf die Verhängung des Kriegsrechts in Polen mit Maßnahmen reagiert, 
die den Export von Maschinen für die sowjetische Yamal-Erdgasleitung 
verhindern sollten. Da diese Maßnahmen auch nicht-amerikanische 
Firmen betrafen, stießen sie in vielen Ländern auf heftige Kritik. In 
völkerrechtlicher Perspektive gipfelte diese Kritik in dem Vorwurf, die 
amerikanischen Maßnahmen stellten eine unzulässige Intervention mit 
wirtschaftlichen Mitteln dar. Damit stellt die politische Praxis das Völker-
recht erneut vor die Frage, in welchem Rahmen ein Staat berechtigt ist, 
durch die Verhängung von Handelsbeschränkungen die unter seiner 
Kontrolle stehende Wirtschaftsrnacht zur Erreichung eines außenpoli-
tischen Zieles einzusetzen. 

Dabei ist zu beachten, daß diese Sanktionen einerseits ein geeignetes 
Mittel darstellen können, um einen Staat, der gegen wichtige Grund-
lagen der internationalen Ordnung verstößt, die Folgen seines Ver-
haltens bewußt zu machen und ihn zu einem anderen Verhalten zu 
veranlassen. Andererseits aber darf die mit der Verhängung außen-
politisch motivierter Handelsbeschränkungen verbundene Ausnutzung 
der eigenen Wirtschaftskraft nicht zu einem möglicherweise unzulässi-
gen wirtschaftlichen Zwang werden. Aufgabe der vorliegenden Arbeit 
ist es, völkerrechtliche Kriterien herzuleiten, die geeignet sind, die 
Grenze zwischen der zulässigen Ausübung wirtschaftlichen Dru<kes und 
die Anwendung unzulässigen wirtschaftlichen Zwanges zu beschreiben. 

Bei der Suche nach den Schranken, die das Völkerrecht den Staaten 
bei der Verhängung außenpolitisch motivierter Handelsbeschränkungen 
setzt, ist zunächst festzuhalten, daß sich diese Schranken nicht aus dem 
völkerrechtlichen Gewaltverbot gemäß Art. 2 Abs. 4 SVN ergeben kön-
nen. Gemäß dieser Vorschrift haben sich alle Mitglieder der Vereinten 
Nationen verpflichtet, in ihren internationalen Beziehungen jede Andro-
hung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen. Dieses Verbot, das ein 
grundlegender Bestandteil des modernen Völkerrechtes ist, kann auf die 
hier in Frage stehenden wirtschaftlichen Maßnahmen keine Anwendung 
finden. Dies ergibt sich1 trotz des nicht eindeutigen Wortlautes der Vor-
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schrift aus der Entstehungsgeschichte der Norm, ihrem systematischen 
Zusammenhang und insbesondere ihrem Sinn und Zwedc.. 

Die gesuchten Schranken für die Verhängung außenpolitisch motivier-
ter Handelsbeschränkungen liegen allein in dem gewohnheitsrechtlich 
anerkannten2 Interventionsverbot. Bisher ist es allerdings nicht gelun-
gen, dieses Verbot für außenpolitisch motivierte Handelsbeschränkungen 
zu operationalisieren. In der vorliegenden Untersuchung soll es daher 
versucht werden, Kriterien zu erarbeiten, mit denen die Grenze der 
zulässigen Einwirkung eines Staates mit wirtschaftlichen Mitteln be-
stimmt werden kann. 

In der völkerrechtlichen Praxis finden sich Formulierungen des Inter-
ventionsverbotes in einer Vielzahl von Satzungen und Resolutionen 
internationaler Organisationen. Insbesondere die Satzung und die Reso-
lutionspraxis der Vereinten Nationen sind daraufhin zu untersuchen, 
welche Abgrenzungsmechanismen hier zwischen zulässiger und ver-
botener Beeinflussung, d. h. zwischen Interzession und Intervention 
formuliert worden sind (Kap. 2). 

Im Anschluß an diese Betrachtung der in völkerrechtlichen Uberein-
kommen niedergelegten Praxis, die allerdings über die grundsätzliche 
gewohnheitsrechtliche Anerkennung des Interventionsverbotes hinaus 

1 Siehe dazu: Roll M. Derpa, Das Gewaltverbot der Satzung der Vereinten 
Nationen und die Anwendung nichtmilitärischer Gewalt, Bad Homburg 1970; 
Wilhelm A. Kewenig, Gewaltverbot und noch zulässige Machteinwirkung und 
Interventionsmittel, in: Schaumann, Gewaltverbot, S. 175-217 (181 ff.); ders., 
Die Anwendung wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen im Völkerrecht, in: Berichte 
DGVR Heft 22 (1982), S. 7-31 (11 ff.); Hanspeter Neuhold, Internationale Kon-
flikte - verbotene und erlaubte Mittel ihrer Austragung, Wien 1977, S. 81; 
Wilhelm WengIer, Das völkerrechtliche Gewaltverbot. Probleme und Tendenzen, 
Berlin 1967, 18 ff.; Ulrich Scheuner, Intervention und Interventionsverbot. Das 
Gebot der Achtung der wirtschaftlichen und politischen Selbständigkeit der 
Staaten, in: VN 28 (1980), S. 149-156 (149). Für die amerikanische Literatur 
siehe nur: L. OppenheimlH. Lauterpacht, International Law, Bd. II, London/New 
York 1969, S. 49 unter Hinweis auf die Praxis der Vereinten Nationen in den 
Gewaltbegriff des Art. 2 Abs. 4 SVN; für eine Einbeziehung wirtschaftlicher 
Zwangsmaßnahmen tritt insbesondere die östliche Völkerrechtslehre ein, siehe 
dazu Grigorij Ivanovic Tunkin, Recht und Gewalt im internationalen System, 
Berlin 1986, S. 69. 

2 Für die gewohnheitsrechtliche Anerkennung des Interventionsverbotes 
sprechen sich aus: Axel Gerlach, Die Intervention - Versuch einer Definition, 
Hamburg 1967, S. 1; Kewenig, Wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen (Anm. 1); 
Charles F. Ritterband, Universeller Menschenrechtsschutz und völkerrechtliches 
Interventionsverbot, Bern 1982, S. 347; Brun-Otto Bryde, Die Intervention mit 
wirtschaftlichen Mitteln, in: FS Schlochauer, S. 227-245 (228); Thomas Opper-
mann, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, in: AVR 14 (1969/70), 
S. 321-342 (328); Georgios Pasch OS, Die wirtschaftliche Intervention im Völker-
recht der Gegenwart - Völkerrechtliche Erläuterung des Tatbestandes und 
Versuch einer operationellen Definition, Thessaloniki 1974, S. 17; Amos S. 
Hershey, The Essentials of International Public Law, New York 1912, S. 147; 
Scheuner (Anm. 1), S. 150. 
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kaum Anhaltspunkte für seine nähere Ausformung erkennen läßt, soll 
ein Kriterienkatalog entwickelt werden, der für die Abgrenzung zwischen 
Intervention und Interzession geeignet ist. Dieser Kriterienkatalog findet 
seine Grundlage in Regeln des allgemeinen Völkerrechts (Kap. 3). 

In Anschluß soll die Verwendbarkeit des Kriterienkataloges anhand 
einer Untersuchung des Erdgasröhrenfall gezeigt und dabei die Frage 
erörtert werden, ob sich die Maßnahmen der Vereinigten Staaten in 
diesem Fall als Intervention in die eigenen Angelegenheiten der betrof-
fenen westeuropäischen Staaten darstellen (Kap. 4). 

Angesichts des großen Einflusses, den nationale oder multinationaJe 
Unternehmens ausüben, und unter Hinweis auf die erheblichen Beein-
trächtigungen, die diese Unternehmen auf die nationale Souveränität 
speziell von Entwicklungsländern haben können, ist immer wieder gefor-
dert worden, den Interventionsbegriff auch auf diese internationalen 
Akteure auszudehnen4• Diese Forderung mag im Hinblick. auf die tatsäch-
liche Macht solcher Unternehmen berechtigt und notwendig erscheinen. 
Die rechtliche Kontrolle ihrer Verhaltensweisen ist denn auch Gegenstand 
einer Reihe von Kodifikationsbemühungen in den verschiedensten inter-
nationalen Organisationen5 • In der vorliegenden Untersuchung kann 
hierauf jedoch nicht näher eingegangen werden, zum al für Ausdehnung 
des Interventionsbegriffes auf multinationale Unternehmen eine zumin-
dest für den Bereich des deliktischen HandeIns partielle V ölkerrechts-
subjektivität dieser privaten Akteure erforderlich wäre. Eine solche 
deliktische Haftung Privater hat das Völkerrecht indes über die Frage 
der Zurechenbarkeit von Handlungen Privater hinaus nicht anerkannto• 

3 Zur Bedeutung der multinationalen Konzerne im heutigen internationalen 
System siehe aus der umfangreichen Literatur: Bernhard Großfeld, Multinatio-
nale Unternehmen und staatliche Souveränität, in: JuS 18 (1978), S. 73-80 
(73-74); Detlev F. Vagts, The Multinational Enterprise: A New Challenge for 
Transnational Law, in: Harv. 1. Rev. 83 (1970), S. 739-792. 

4 Aus juristischer Sicht: Hanspeter Neuhold, Die Intervention aus völker-
rechtlicher Sicht, in: Czempiel/Link, S. 33-53 (50-52); Eckart Wehser, Die 
Intervention nach gegenwärtigem Völkerrecht, in: Simma/Blenk-Knocke, S. 23-
54 (35-37). Aus politikwissenschaftlicher Sicht: Ernst Otto Czempiel, Das Phäno-
men der Intervention aus politikwissenschaftlicher Sicht, in: CzempieIlLink, 
S. 5-20 (13). 

5 Luzius Wildhaber, Multinationale Unternehmen und Völkerrecht, in: Berichte 
DGVR 18 (1979), S. 7-71 (53-59); Brun-Otto Bryde, Internationale Verhaltens-
regeln für Private - völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Aspekte, Frank-
furt 1981; Alfred Verdross/Bruno Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl., 
Berlin 1984, S. 269; Cynthia Day Wall ace, Legal Control of the Multinational 
Enterprises, The Hague 1982, S. 295 ff. 

o Ansätze zu einer direkten völkerrechtlichen Haftung Privater sind u. a. im 
Rahmen der Beratungen der ILC zu dem Kodifizierungsvorhaben für Ver-
brechen gegen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit zu beobachten. 
Hier vertritt der Berichterstatter Doudan Thiam (Senegal) die Ansicht, daß die 
internationale strafrechtliche Verantwortlichkeit von Einzelpersonen seit den 
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